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Einkaufsstraßen, Plätze, Singener Süden

Sterne und 
Lichterglanz laden

in Innenstadt ein
Viele hundert Lichter glitzern in der
Singener Innenstadt, die Weih nachts -
girlanden bilden ein Dach in den Ein-
kaufsstraßen und sorgen für eine ro-
mantische Adventsstimmung. An über
100 Laternen sind im Singener Sü-
den leuchtende Sterne angebracht,
die bis zum 6. Januar erstrahlen. An
zentralen Orten hat die Stadt Singen
große, festlich illuminierte Christ-
bäume platziert.

Mit einem „Blick nach vorne-Pro-
gramm“ entschieden sich die Mit-
glieder und der Vorstand von Singen
aktiv Standortmarketing dafür, in
diesem Jahr eine Impulsinvestition
für eine besondere Weihnachtsbe-
leuchtung in der Innenstadt und im
Singener Süden zu tätigen.

144 drei- und zweidimensionale
Weihnachtssterne zieren die großen
Platanen in der Hegaustraße, die die
beiden Fußgängerzonen August-Ruf-
Straße und Scheffelstraße miteinan-
der verbindet. Der dadurch entstan-
dene Sternenhimmel schafft eine
neue und besonders sympathische
Adventsatmosphäre in der Innen-
stadt. Die Stadt Singen hat diese In-
vestition finanziell unterstützt und

die Mitarbeiter der technischen Be-
triebe setzten die Sterne gekonnt
und mit viel Detailarbeit in Szene.
Die Thüga Energie Netze sorgte für
die entsprechenden Stromanschlüs-
se. Vier Bäume können aufgrund der
aktuellen Cano-Baustelle erst später
bestückt werden.

Ein weiteres und schon aus der Fer-
ne gut sichtbares „Willkommen“ für
die Besucher schafft die Lichtinstalla-
tion „Sternenstadt Singen“ auf dem
Kreisel Georg-Fischer-Straße/Güter-
straße, eingerahmt von zwei großen
dreidimensionalen, leuchtenden Ster -
nen.

Die Idee der „Sternenstadt Singen“
ist von Singen aktiv in Zusammenar-
beit mit der iG Singen Süd entstan-
den. Gemeinsam mit der Stadt Singen
und dem Weihnachtsbeleuchtungs-
Spezialisten Andreas Scherer, SES
Scherer GmbH aus Stockach, sind die
Details ausgearbeitet und dem Ge-
meinderat vorgestellt worden.

Die Rätinnen und Räte stimmten
dann trotz angespannter finanzieller
Situation diesem zusätzlichen Kos-
tenaufwand zu.

„Gerade in dieser für uns alle so an-
spruchsvollen Zeit liegt uns die At-
mosphäre in der Stadt besonders
am Herzen“, so Singen aktiv-Vor-
standsvorsitzender Dr. Gerd Sprin-
ge, „daher haben wir das ‚Blick nach
vorne-Programm‘ entwickelt.“ 

Ein Teil des Drei-Punkte-Zukunftsvor-
habens sei die Weihnachtsbeleuch-
tung inmitten der Innenstadt und an
zentraler Stelle im stark frequentier-
ten Singen Süden. 

Damit fanden die Singen aktiv-Ak -
teu re auch bei Oberbürgermeister
Bernd Häusler offene Ohren: „Ur-
sprünglich hatten wir geplant, eine
neue Weihnachtsbeleuchtung in der
kompletten Innenstadt zu realisie-
ren. Leider waren uns coronabedingt
durch die Haushaltssperre die Hän-
de gebunden. Umso mehr freuen wir
uns jetzt, dass wir gemeinsam mit
Singen aktiv den Start für den Aus-
bau der Sternenstadt Singen umset-
zen können“, betont er.

Weitere Informationen 
finden sich
unter „aktuelles“ auf 
www.singen-aktiv.de

Die Stadt Singen hat damit begon-
nen, die Geschichte der Opfer von
„Euthanasie“ und Zwangssterilisa-
tion aufzuarbeiten. Bürgerinnen und
Bürger können das Forschungspro-
jekt mit Hinweisen unterstützen –
oder Hilfe bei der Suche nach Opfern
aus der eigenen Familie erhalten.

In einem ersten Schwerpunkt sucht
der Historiker Axel Huber nach den
Opfern der „Euthanasie“ aus Singen
und den Ortsteilen – und nach ihren
Lebensgeschichten. Nach jahrelan-
ger gesellschaftlicher Ausgrenzung
von Menschen mit Einschränkungen
und Problemen hatten die National-
sozialisten ab 1939 ihre Ermordung
forciert. In sechs Tötungsanstalten
ermordeten Ärzte und Pflegeperso-
nal in ganz Deutschland bis 1941
rund 70.000 Menschen. Nach dem
offiziellen Ende der Aktion wurden
bis Kriegsende zahlreiche weitere

Opfer in Heilanstalten verdeckt er-
mordet.

Aus Singen und den Ortsteilen er-
gibt sich nach ersten Voruntersu-
chungen eine Zahl von mindestens
32 Euthanasieopfern in der Alters-
spanne von sechs bis 72 Jahren. „Es
ist eine deutlich höhere Zahl an Op-
fern zu erwarten“, sagt Axel Huber.
Die Opfer zu finden, ist sehr müh-
sam, da die Nationalsozialisten viele
Spuren verwischten. Deshalb bittet
der Historiker um Hinweise aus den
Familien von Betroffen oder aus der
Bevölkerung, um die Opfer der Ver-
gessenheit wieder zu entreißen. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler
unterstützt das Projekt: „Für die
Stadt Singen ist die Aufarbeitung

der Nazi-Zeit auch 75 Jahren nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges
ein sehr wichtiges Anliegen. Gerade
in einer Zeit, wo Rassismus in
Deutschland, Europa und der Welt
wieder an Macht gewinnt, ist es un-
sere Aufgabe, auf die Schrecken von
Nationalismus und Rassismus hin-
zuweisen. Aus der Geschichte lernen
ist dabei ein wichtiger Bestandteil.
Aber um daraus lernen zu können,
muss man die Geschichte auch ken-
nen.“ Die Forschungen werden
durch das Bundesprogramm Demo-
kratie leben! gefördert. 

Wer das Forschungsprojekt 
unterstützen will, kann sich 
an die Stadt wenden per Telefon
07731/85311, per E-Mail an
axel.huber@singen.de oder 
per Post an Stadt Singen, 
z.Hd. Axel Huber, 
Hohgarten 2, 78224 Singen

Der Künstler Florian Schwarz por-
trätiert Menschen verschiedener
Be rufs gruppen im kommunalen Be-
schäftigungsverhältnis – jeweils fo -
tografiert in ihren Arbeitspausen. 
Mit seiner Installation SINGEN
SELBST BEWUSST, die ab 19. De-
zember in der Stadtgartengalerie
(zwischen Stadthalle und Altem
Stadt garten) auf großformatigen
Flä  chen präsentiert wird, themati-
siert er die Wertschätzung und den
Respekt gegenüber „selbst ver ständ -
lichen“ Berufen.

Im Vordergrund steht das „Be-
wusst machen“ relevanter Aufga-
benbereiche. Das „Stolz sein kön-
nen“ auf die Bedeutung der Arbeit.

Das Kunstprojekt wendet sich an
ALLE, denn in irgendeiner Weise
kommt jede Bürgerin/jeder Bürger
mit der Arbeit der Berufsgruppen
„in Berührung“.

Daher bildet auch der gewählte Aus-
stellungsort im öffentlichen Raum –
in der Stadtgartengalerie jederzeit

für ALLE zugänglich – den idealen
Rahmen für diese Kunstpräsenta-
tion.

Da eine Ausstellungseröffnung vor
Ort auf Grund der Einschränkun-
gen durch die Corona-Pandemie
voraussichtlich nicht möglich sein
wird, soll im Rahmen der Podcast-
serie „Lochgucker“ der Stadtver-
waltung Singen ein Künstlerge-
spräch mit Florian Schwarz geführt
werden. Ein Kurzfilm über die Aus-
stellung und den Künstler ist eben-
falls geplant.

Die Idee, Organisation und Durch-
führung des Projektes ist eine Koo-
peration zwischen dem Kulturbüro
der Stadt, der Galerie Vayhinger
und dem Kunstverein Singen. Un -
terstützt wird die Ausstellung von
der Thüga Energie GmbH und 3A
Composites GmbH. 

Florian Schwarz studierte Fotogra-
fie an der Königlichen Kunstakade-
mie Antwerpen und Dokumentar-
film-Regie am Edinburgh College of

Art. Seine Arbeiten wurden interna-
tional ausgestellt, so unter ande-
rem im National Museum of Scot-
land, Goethe-Institut Hongkong,
Goethe-Institut Madrid, im Kunst -
museum Singen und Zeppelin Mu-
seum Friedrichshafen. In den ver-
gangenen Jahren entstanden bei-
spielsweise Projekte und Publika-
tionen über Straßenkinder in Hon-
duras sowie ein mehrteiliger Werk-
zyklus zum Thema Europa. 

Ein gigantisches Kooperationspro-
jekt mit einer US-amerikanischen
Wissenschaftsstiftung führte Flori-
an Schwarz zu astronomischen Ob-
servatorien in die entlegensten Re-
gionen der Erde. Aus dieser Zusam-
menarbeit resultierte seine mo no -
graphische Publikation „A handful
of Dust“, die 2019 im Kerber Verlag
erschienen ist (Deutscher Foto-
buch-Preis 19/20 Silber, Herausge-
ber Galerie Vayhinger und Kunst-
museum Singen).

Florian Schwarz lebt und arbeitet
in Stahringen (Radolfzell).

Ausstellung SINGEN SELBST BEWEUSST ab 19. Dezember:

Fotoinstallation des Künstlers Florian Schwarz in der Stadtgartengalerie

Kunst in der
Stadtgarten-
galerie Singen:
Eine Fotoinstal-
lation von 
Florian Schwarz
wird ab 19.
Dezember im
Bereich
zwischen der
Stadthalle und
dem Stadtgar-
ten präsentiert.
Der Künstler
zeigt Men-
schen, die im 
kommunalen
Aufgabenbe-
reich tätig sind
– die Porträts
entstanden in
den Arbeits-
pausen.

Spuren von „Euthanasie“-Opfern gesucht

Nun ist es soweit: Der neugestaltete
Bahnhofplatz konnte seiner Bestim-
mung übergeben werden. Nach zwei
Jahren Bauzeit präsentiert sich der
Platz vor dem Singener Bahnhof als
moderner Verkehrsknotenpunkt und
bildet nun mit dem Busbahnhof das
neue Eingangstor zur Innenstadt.
Insgesamt rund 10 Millionen Euro hat
der Umbau gekostet. Stadt und
Stadt werke sind die gemeinsamen
Bauherren.

Der zentrale Busbahnhof ist einer
der bedeutendsten Haltepunkte im
Nahverkehrsnetz. Er stellt die Anbin-
dung an den Regional- und Fernver-
kehr dar. Alle Stadtbus- und Regio-
nallinien fahren ihn an. Und vom Sin-
gener Bahnhof aus gibt es Zugver-
bindungen in alle Städte. Mit der Neu-
gestaltung des Bahnhofplatzes ist

eine bessere Verzahnung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
gewährleistet.

Der Umbau war schon lange überfäl-
lig, denn die Kapazitäten auf dem al-
ten Platz waren längst ausgereizt.
Schon kleinere Störungen führten
immer mal wieder zu Verspätungen
bei den Stadtbussen.

Daher sollte der Platz für die neuen
Anforderungen umgeplant werden.
Dazu hatte man vier Planungsbüros
beauftragt, neue Ideen für den Platz
zu entwickeln. Die Ergebnisse wur-
den im Gemeinderat diskutiert und
beraten. Schließlich machten die
Entwürfe der Landschaftsplaner fak-
torgrün aus Freiburg das Rennen.
Und das Freiburger Architekturbüro
K9 gestaltete die Planung des Bus-

bahnhofes, der sich durch sein mar-
kantes, 156 Meter langes und be-
grüntes Dach aus Aluminium aus-
zeichnet.

Entgegen der sonst üblichen Ver-
wendung von Asphalt für die Fahr-
bahnen entschied man sich beim
Bahnhofplatz für die Verwendung
von robustem Beton, der eine höhe-
re Haltbarkeit verspricht. Die Flä-
chen für die Fußgänger wurden mit
Betonpflastersteinen ausgelegt. Ins-
gesamt ist der neue Bahnhofplatz
barrierefrei. 

Prägend für die Neugestaltung sind
die beiden Kreisverkehre im Osten
und Westen des Platzes. Mit den bei-
den Plastiken des renommierten
Künstlers Werner Pokorny bilden sie
einen spannenden Rahmen.

Neuer Verkehrsknotenpunkt
im Herzen der Stadt

Die Singener Kriminalprävention ver -
öffentlicht in der Zeit bis Weihnach-
ten in kurzen Videos immer wieder
zusammenführende und hoffnungs-
bringende Weisheiten der fünf gro-

ßen Weltreligionen. Sie sollen zum
Nachdenken anregen, zu Toleranz
und Akzeptanz aufrufen und können
vielleicht für den ein oder anderen
Menschen Hoffnung bringen. – Die

Videos findet man auf YouTube
(Suchbegriff: Weisheiten der fünf
großen Weltreligionen) oder unter 
weisheiten-der-fuenf-grossen-welt-
religionen/

Weisheiten der fünf großen Weltreligionen

Digitaler Senioren-Adventskalender mit Videos 
Da wir momentan in Zeiten leben, in denen persönliche Kontakte reduziert werden müssen, haben die Mitarbei-
terinnen des städtischen Seniorenbüros mit viel Liebe und Humor einen digitalen Adventskalender erstellt. Je-
den Tag bis Weihnachten ist unter www.singen.de (Rubrik „Jugend, Soziales, Gesundheit“ und dann „Senioren-
büro“) eine kleine Video-Überraschung zu entdecken. Tag für  Tag gibt es ein neues Türchen…

Weihnachtlicher Sternenlichterglanz begrüßt die Besucherinnen
und Besucher der Innenstadt. Und im Singener Süden wurden an
über 100 Laternen leuchtende Sterne angebracht.

Singener Stadthalle
soll nun

Kreisimpfzentrum 
werden

Die Singener Stadthalle soll
Kreisimpfzentrum für den
Landkreis Konstanz werden. Sin-
gen hatte sich als Beitrag zur ra-
schen Bewältigung der Corona-
Pandemie beworben und den Zu-
schlag bekommen. Im Landkreis
hatten auch noch Konstanz und
Radolfzell eine Bewerbung abge-
geben. 

In einer ersten Reaktion dazu
sagte Oberbürgermeister Bernd
Häusler: „Wie wir gehört haben,
sollen wir nun Impfzentrum für
den Landkreis werden. Eigentlich
ist ja unsere Stadthalle für ihre
tollen Kulturveranstaltungen und
Tagungen weit über die Region
hinaus bekannt. Aber durch Coro-
na können wir sie nun nicht in der
gewohnten Art nutzen. Deshalb
halte ich es für gut und sinnvoll,
dass wir alles dafür tun und dazu
beitragen, damit wir bald wieder
zu einem normalen Leben zu-
rückkehren können, in dem unse-
re Stadthalle dann auch wieder
ein Ort der Kultur und der unbe-
schwerten Begegnung sein
kann“, so Singens Stadtober-
haupt.

„Nun werden wir im nächsten
Schritt mit dem Land über die
Zeitdauer und die Details wie die
Abläufe und den Mietzins spre-
chen. Jedenfalls hoffen wir sehr,
dass wir mit der Bereitstellung
unserer Stadthalle einen sinnvol-
len Beitrag leisten können, um
das Coronavirus wirksam be-
kämpfen zu können“, fügt OB
Häusler hinzu.i

Strahlender
Willkommens-
gruß auf dem

Kreisel Georg-
Fischer-Straße/

Güterstraße: 
Die Lichtinstal-

lation „Sternen-
stadt Singen“,

eingerahmt von
zwei drei-

dimensionalen 
Sternen.

!
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Landkreis Konstanz

Wohlfahrtsverbände
brauchen dringend

freiwillige Fachkräfte
Die Liga der freien Wohlfahrtsver-
bände und Landrat Zeno Danner ru-
fen Fachkräfte aus den Bereichen
Pflege, Erziehung und Soziales, die
derzeit nicht berufstätig sind, dazu
auf, ihre Erfahrung in den Kinderta-
geseinrichtungen, Seniorenheimen
und Werkstätten einzubringen – ge-
rade jetzt in der Corona-Krise. Denn
im Zuge der Pandemie stehen auch
die Wohlfahrtsverbände im Land-
kreis Konstanz vor nicht gekannten
Herausforderungen. 

„Nur gemeinsam lässt sich eine Kri-
se dieses Ausmaßes meistern“, ist
Landrat Zeno Danner überzeugt.
Und Liga-Vorstand Matthias Ehret
betont: „Unsere oberste Prämisse
ist die Gesundheit der uns anver-
trauten Kinder, Jugendlichen, Senio-
ren und Menschen mit Behinderun-

gen.“ Er dankt allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für ihr beson-
nenes und professionelles Handeln
– nicht selten bis an deren Belas-
tungsgrenze. Es sei nicht auszu-
schließen, dass die Zahl der Corona-
Infektionen „auch bei unseren Klien-
ten und Mitarbeitern steigt und wir
damit in vielen Bereichen zusätzli-
ches Personal benötigen“, fügt der
stellvertretende Liga-Vorsitzende
Christian Grams hinzu.

Darum appellieren Ehret und Grams
gemeinsam mit Landrat Danner an
alle Fach- und Hilfskräfte aus der
Pflege oder mit pädagogischer Er-
fahrung, Pflegefachkräfte, Erziehe-
rinnen und Erzieher, Sozialpädago-
gen und pädagogische Hilfskräfte,
ihre Erfahrung einzubringen. Erste
Freiwillige haben sich bereits eigen-

initiativ bei verschiedenen sozialen
Einrichtungen gemeldet. Vorausset-
zung ist lediglich ein Polizeiliches
Führungszeugnis. Je nach Arbeits-
feld kann auch eine Vergütung ge-
zahlt werden. Nun hoffen die beiden
Liga-Vorstände, dass weitere Fach-
kräfte und Ehrenamtliche diesem
Beispiel folgen und sich melden.

Kontakt
für den
Bereich Singen/Hegau: 
Telefon 07731/96970-495
klement-schumacher@
caritas-singen-hegau.de
Kontaktdaten auch unter
www.awo-konstanz.de
www.caritas-konstanz.de
www.caritas-singen-hegau.de
www.diakonie-radolfzell.de
www.drk-kn.de

Seelsorgeeinheit Aachtal 
Weihnachtsgottesdienste mit Eu-
charistiefeier dürfen nur nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung be-
sucht werden. Diese muss zwingend
an den Anmeldeterminen beim je-
weils zuständigen Pfarrbüro erfol-
gen. Pro Telefonat kann immer nur
ein Haushalt angemeldet werden (es
werden konkrete Plätze zugeteilt). 

Anmeldetermine:
–   Für 24. Dezember, 16 Uhr, Bohlin-
gen, St. Pankratius: Anmeldung am
15. Dezember – Telefon 9033730, 18
- 20 Uhr
–   Für 24. Dezember, 21 Uhr, Worb -
lingen, St. Nikolaus: Anmeldung am
15. Dezember – Telefon 9033740, 18
- 20 Uhr
–   Für 25. Dezember, 9 Uhr, Überlin-
gen, Hl. Kreuz: Anmeldung am 14.
Dezember – Telefon 9033740, 18 - 20
Uhr
–   Für 25. Dezember, 10.30 Uhr, Rie-
lasingen, St. Bartholomäus: Anmel-
dung am 17. Dezember – Telefon
9033720, 17 - 19 Uhr
–   Für 26. Dezember, 9 Uhr, Worblin-
gen, St. Nikolaus: Anmeldung am 15.
Dezember – Telefon 9033740, 18 - 20
Uhr
–   Für 26. Dezember, 10.30 Uhr,
Arlen, St. Stephan: Anmeldung am
17. Dezember – Telefon 9033720, 17
- 19 Uhr
Alle anderen Gottesdienste in der
Weihnachtszeit können ohne Anmel-
dung besucht werden. Achtung: be-
grenztes Platzangebot. 
Die Weih nachts gottesdienste werden
auf YouTube übertragen. 

Winterpause
Redaktionsschluss für das letzte
diesjährige SINGEN kommunal am
23. Dezember: Montag, 14. Dezem-
ber, 16 Uhr. Redaktionsschluss für
SINGEN kommunal vom 13. Januar:
Montag, 4. Januar, 16 Uhr. 

Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 9. Dezember, 19.30 Uhr:
Heute öffentliche Ortschaftsratssit-
zung im Versammlungsraum des
Feuerwehrhauses (Tagesordnung
siehe Bekanntmachungstafel am
Rathaus und Beurener Homepage) 

Blaue Tonne
Dienstag, 15. Dezember: 
Blaue Tonne

St. Bartholomäuskirche
Freitag, 11. Dezember, 18 Uhr: 
Rosenkranz
Samstag, 12. Dezember, 18 Uhr: 
Beichtgelegenheit
18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 16. Dezember, 19.30 Uhr:
Öffentliche Ortschaftsratssitzung
(Tagesordnung siehe Bekanntma-
chungstafel) 

SINGEN kommunal
Redaktionsschluss von SINGEN
kommunal vom 23. Dezember:
Dienstag 15. Dezember, 12 Uhr. 

Hunde anleinen
Hunde müssen innerhalb der Ort-
schaft angeleint werden. Außerdem
ist deren Hinterlassenschaften un-
verzüglich einzusammeln. Rund um
Bohlingen gibt es dafür zehn Spen-
der und Sammelstationen für Hun-
detüten. 

Abfalltermine
Donnerstag, 10. Dezember: Biomüll 
Dienstag, 15. Dezember: 
Gelber Sack
Mittwoch, 16. Dezember: Restmül

Mülltermine
Dienstag, 15. Dezember: 
Restmüll, Altpapier
Mittwoch, 16. Dezember: Biomüll
Donnerstag, 17. Dezember: 
Gelber Sack

Adventsfenster-Aktion
Um eine besinnliche vorweihnachtli-
che Zeit zu gestalten, findet in Frie-
dingen die erste Adventsfenster-Ak-
tion statt. Täglich wird von 16.30 -
21.30 Uhr ein Fenster am jeweiligen
Haus bis Weihnachten zu sehen
sein. Die Übersicht der Standorte
finden sich auf dem Flyer (wird an al-
le Haushalte verteilt) sowie unter 
www.kath-hegau-mitte.de 

Gottesdienst
Dienstag, 15. Dezember, 18.30 Uhr:
Eucharistiefeier

Kirchliches 
Sonntag, 13. Dezember, 10.30 Uhr:
Wortgottesfeier mit Kommunion -
empfang

Seniorennachmittag entfällt
Der traditionell im Januar stattfin-
dende Seniorennachmittag muss
wegen der Corona-Situation leider
ausfallen. 

Stadtteilbücherei
Am Montag, 14. Dezember, bleibt die
Stadtteilbücherei geschlossen. Da-
für ist sie an den Montagen über
Weihnachten und Neujahr geöffnet.

Restmüllsäcke
Bei der Ortsverwaltung kann man
Restmüllsäcke kaufen (3 Euro pro
Sack /60 Liter).

Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für das letzte
diesjährige SINGEN kommunal vom
23. Dezember: 15. Dezember, 11 Uhr.
Abgabeschluss für das Amtsblatt
vom 13. Januar: 4. Januar, 11 Uhr. 

Blaue Tonne
Mittwoch, 16. Dezember: 
Blaue Tonne 

St. Johanneskirche
Freitag, 11. Dezember, 18.30 Uhr: 
Eucharistiefeier 

Narrenzunft Breame
Die Narrenzunft Breame sucht für
das Narrenblättle Missgeschicke
jeglicher Art der Schlatter Bürger,
um diese humorvoll aufzubereiten.
Wer also etwas Lustiges erlebt bzw.
in seinem Umfeld mitbekommen hat,

teilt dies bitte Linda Metzger, Tele-
fon 07731/1669599, Uli Haug,
07731/44971, oder einem anderen
Mitglied der Narrenzunft mit. 

BÜZ informiert
Viele Angelegenheiten lassen sich
online – teilweise sogar mit E-Pay-
ment – erledigen. Einfach mal rein-
schauen auf  www.singen.de (Rubrik
„Bequem online beantragen“). Das
Dokument wird dann per Post zuge-
schickt. 

Gelber Sack 
Dienstag, 15. Dezember: 
Gelber Sack 

Bürgerverein
Das Büro des Bürgervereins Überlin-
gen am Ried e.V. (Nachbarschafts-
hilfe) ist montags und donnerstags
jeweils von 14 - 16 Uhr geöffnet. Kon-
takt: Telefonnummer  07731/791774
oder 
info@buergerverein-ueberlingen.de

Bohlingen

Friedingen

Beuren
an der Aach

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Stadtteile
allgemein

Überlingen
am Ried

Corona im
Landkreis 
Insgesamt 3.385 am Coro-
navirus infizierte Personen
und 2.915 Genesene verzeichne-
te der Landkreis Konstanz zum
Stand 4. Dezember. Aktuell wur-
den 420 (plus 30 zum 3. Dezem-
ber) infizierte Personen (Infizier-
te abzüglich Genesene und Ver-
storbene) gemeldet. 37 Men-
schen befanden sich zum ge-
nannten Zeitpunkt in stationärer
Behandlung; es gab insgesamt
50 Todesfälle (seit Beginn der
Corona-Pandemie). In Singen
selbst waren 88 Fälle zu ver-
zeichnen.
Tagesaktuell sind die Zahlen zu
finden unter  
www.lrakn.de/coronavirus
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Baumfällarbeiten
in Singen

ab Dezember
Im Rahmen der Verkehrssicher-
heitspflichten werden die Techni-
schen Dienste der Stadt Singen –
zusammen mit Baumpflegefir-
men – von Dezember bis Februar
nächsten Jahres Baumfäll- und
Pflegearbeiten durchführen. Dies
sei nötig, weil bei den üblichen
Routinekontrollen einige Bäume
aufgefallen sind, die man nicht
mehr retten kann, heißt es von
Seiten der Fachabteilung.

Die Maßnahmen betreffen auch
Bäume im Stadtpark, auf der Mu-
sikinsel sowie entlang des Bahn-
damms nördlich des Aachbads.
Hier wird eine spezialisierte Baum -
pflegefirma im Vorfeld nochmals
alle Weiden auf Bruchsicherheit
kontrollieren.

Alle Bäume, die mit Pflegemaß-
nahmen noch erhalten werden
können, bleiben stehen – alle, die
gefällt werden müssen, wieder
ersetzt. In einige Bäume baut man
sogenannte Baumsicherungsgur-
ten ein, die verhindern sollen,
dass brechende Baumkronen un-
gesteuert herunterfallen können.

Im alten Stadtpark wird dem-
nächst auch eine Linde mit einer
von Bienen bewohnten Höhle
mittels der Nachbarbäume gesi-
chert. 

So kann der Baum noch einige
Jahre verkehrssicher stehen blei-
ben und den Bienen und anderen
Tieren Lebensraum bieten. 

Wenn Bäume mit Maßnahmen
der Baumpflege nicht mehr zu
retten sind, die Verkehrssicher-
heit es zulässt und es fachlich
sinnvoll ist, wird manchen von ih-
nen die Krone genommen, so
dass nur noch der Stamm ver-
bleibt. Dies geschieht, weil in
stehendem Totholz sehr viele
Tierarten eine Heimat finden.

!

des Gemeinderates
am Dienstag, 15. Dezember, 

um 16 Uhr in der 
Stadthalle Singen, Thüga-Saal,

Hohgarten 4, 78224 Singen

Tagesordnung:

1. Bürgerfragestunde

2. Bekanntgabe der in den nichtöf-
fentlichen Sitzungen der Gremien
gefassten Beschlüsse

3. Wahl des Oberbürgermeisters
der Stadt Singen 2021

4. Änderung der Satzung der Stadt
Singen (Hohentwiel) über öffentli-
che Bekanntmachungen und orts-
übliche Bekanntgaben

5. Erlass der Sondernutzungsge-
bühren für die Außengastronomie
in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis
30. Juni 2021 sowie Erlass der
Sondernutzungsgebühren für Au-
ßenanlagen im Außenbereich von
Einzelhandelsgeschäften für den
gleichen Zeitraum

6. Wochenmarkttarife für die Tief-
garage Herz-Jesu-Platz

7. Einführung eines elektroni-
schen Meldewesens der Über-
nachtungsgäste in der Stadt Sin-
gen und Verabschiedung einer
Kurtaxesatzung für die Stadt Sin-
gen

8. Erteilung einer Genehmigung
nach § 33 Baugesetzbuch („Zuläs-
sigkeit von Vorhaben während der
Planaufstellung“) für das Vorha-
ben eines Neubaus mit 86 Woh-
nungen, Lebensmittelmarkt, Tief-
garage und Parkdeck südlich der
Wehrdstraße
hier: Feststellung der Planreife

9. Singen, Wehrdstraße, Flst. Nr.
6238, 6238/5, 6238/6, 6241/5:
Neubau Lebensmittelmarkt mit
Wohnungen, Tiefgaragen, Park-
deck und Stellplätze

10. Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung Hittisheimer Stra-
ße, Bohlingen – Beschluss der
Satzung

11. Bebauungsplan Bruderhof, 11.
Teiländerung
Entwurfsbeschluss, Beteiligung
der Öffentlichkeit, Beteiligung der
Behörden

12. Bebauungsplan Scheffelareal:
Beschluss zur erneuten Offenlage

13. Rückerstattung der Benut-
zungs- und Verpflegungsgebühren
für die Dauer von pandemiebe-
dingten Einschränkungen der Be-
treuung in einzelnen Tageseinrich-
tungen für Kinder der Stadt Sin-
gen; Erstattung von Elternbeiträ-
gen an freie Träger von Kinderta-
gesrichtungen

14. Änderung von § 23 „Höhe der
Gebühren“ der Abfallsatzung der
Stadt Singen

15. Änderung der Abfallsatzung
der Stadt Singen: Annahme von
städtischen Restmüllsäcken auf
dem Wertstoffhof

16. Festsetzung der Wassergebühr
(Verbrauchsgebühr nach § 37 Abs.
2 und Pauschaltarif nach § 40 Abs.
2 der Wasserversorgungssatzung
der Stadt Singen) ab dem 1. Januar
2021

17. Wirtschaftsplan 2021 des Ei-
genbetriebs Kultur und Tourismus
Singen

18. Bestellung des einen Vertre-
ters der Stadt Singen für den Ab-
wasserverband Radolfzeller Aach

19. Bestellung der drei Vertreter
der Stadt Singen für den Zweck-
verband Wasserversorgung Über-
lingen am Ried

20. Bestellung von sachkundigen
Einwohnern für Schulangelegen-
heiten in den Ausschuss für Schu-
le und Sport

21. Annahme von Spenden und Zu-
wendungen

22. Mitteilungen

22.1 Verschiebung des Zensus in
das Jahr 2022

22.2 Beantwortung von Anfragen
und Anträgen des Gemeinderates

23. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Ände-
rungen bitte dem Aushang im Rat-
haus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung

Die Geflügelpest, auch als hochpa-
thogene Aviäre Influenza bekannt,
hat in Norddeutschland schon zahl-
reiche Wildvögel und auch Nutzge-
flügelhaltungen betroffen. Kürzlich
wurden zudem Ausbrüche bei Wild -
enten in Bayern festgestellt. Damit
erhöht sich das Eintragsrisiko für
Baden-Württemberg und insbeson-
dere für den Bodenseeraum. 
Bei der Geflügelpest handelt es sich
um eine durch Viren ausgelöste In-
fektionskrankheit. Hochempfäng-
lich für das Virus sind Hühner und

Puten, aber auch anderes Geflügel
wie Wachteln, Tauben, Fasane, Perl-
hühner, Pfaue, Schwäne, Strauße,
Emus, Nandus, Gänse, Enten und
Wildvögel. Die Übertragung von Ge-
flügelpest-Viren erfolgt durch direk-
ten Kontakt mit infizierten Tieren
oder durch Kontakt mit viruskonta-
minierten Materialien. 

Weitere Informationen unter
https://www.fli.de/de/aktuelles/
tierseuchengeschehen/aviaere-
influenza-ai-gefluegelpest/

Geflügelpest: Vorbeugende Maßnahmen 
Die beiden Behindertenbe-
auftragten Helga Schwall und
Klaus Wolf wurden vom 
Gemeinderat in jüngster 
Sitzung in ihrem Amt 
bestätigt. Als Stellvertreter
wählte das Gremium Oswald
Ammon, der auch Kreis-
behindertenbeauftragter ist.
Helga Schwall und Klaus Wolf
kümmern sich somit die
nächsten zwei Jahre 
engagiert um die Belange
von Menschen mit Beein-
trächtigungen (Archivfoto). 

Beschlossen wurde sie bereits Ende
des letzten Jahres, nun können
Meisterinnen und Meister seit 1. De-
zember die neue Meistergrün-
dungsprämie des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau Baden-Württemberg endlich
beantragen. Außerdem gibt es die
Gründungsprämie, mit der man jun-
ge Handwerker bei ihrem Grün-
dungsvorhaben unterstützen will.

„Allein in unserem Kammergebiet
stehen in den nächsten zehn Jahren
über 3.000 Unternehmen zur Über-
gabe bereit. Da ist es gut, Anreize

für potenzielle, bestens qualifizier-
te Übernehmer zu schaffen und da-
mit die wohnortnahe Versorgung
mit handwerklichen Dienstleistun-
gen nachhaltig zu sichern“, betont
Werner Rottler, Präsident der Hand-
werkskammer Konstanz. Bis heute
hätten bereits 185 Meister nach er-
folgreichem Abschluss die Meister-
prämie von 1.500 Euro beantragt.
Diese sowie die neue Gründungs-
prämie unterstrichen die Bedeu-
tung des Meistertitels im Hand-
werk. 

Die neue Meistergründungsprämie

wird in Form eines Tilgungszu-
schusses für ein Förderdarlehen
ausgezahlt. Die Jungmeisterinnen
und -meister können einen Hand-
werksbetrieb neu gründen, einen
bestehenden Betrieb übernehmen
(zum Beispiel im Rahmen einer
Nachfolgeregelung) oder sich an ei-
nem bestehenden Betrieb beteili-
gen. Sie müssen hierzu innerhalb
von 24 Monaten nach ihrer Meister-
prüfung die Darlehensförderung
nach dem Programm „Startfinanzie-
rung 80“ bei der L-Bank beantra-
gen. Die Antragstellung ist über die
Hausbanken möglich.

Die Meistergründungsprämie ist da

Behindertenbeauftragte erneut im Amt bestätigt

Wichtige
Telefonnummern

""

"

"

"

• Feuerwehr/Rettungsdienst:
� 112

• Polizei: � 110
• Krankentransport: � 19222
• Zahnärztlicher

Bereitschaftsdienst: 
� 0180/3 222 555-25

• Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
� 01805/19292350

• Allgemeiner Notfalldienst:
� 116117

• Augenärztlicher Notfalldienst:
� 0180/6075312

• HNO-Notfalldienst:
� 0180/6077211

• Hegau-Bodensee-Klinikum, 
Virchowstraße 10, Singen:

� 07731/890
Montag, Dienstag, Donnerstag 19
bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag
17 bis 22 Uhr; Samstag, Sonntag
und Feiertag 9 bis 22 Uhr
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Ein friedliches Zusammenleben
der Personen, die in eine Obdach-
losenunterkunft eingewiesen sind,
ist nur dann störungsfrei möglich,
wenn sich jede Person von dem Ge-
danken der Gemeinschaft leiten
lässt. Daher ist die folgende Haus-
ordnung von allen in eine Obdachlo-
senunterkunft eingewiesenen Per-
sonen und Besuchern gewissen-
haft einzuhalten. Insbesondere ist
auf die übrigen eingewiesenen Per-
sonen, Besucher und auf die Nach-
barn gebührende Rücksicht zu neh-
men und alles zu unterlassen, was
das Zusammenleben oder den
Zweck der Einrichtung stören kann.

I. Allgemeine Nutzungs- 
und Verhaltensregeln

1. Die Nutzung der Obdachlosen-
unterkünfte ist nur Personen ge-
stattet, die in eine solche ord-
nungsbehördlich eingewiesen wor-
den sind. 

2. Den in eine Obdachlosenunter-
kunft eingewiesenen Personen ist
es untersagt, andere Personen bei
sich aufzunehmen und diesen
Übernachtungsmöglichkeiten zu
gewähren. Dies gilt unabhängig
davon, ob die andere Person be-
reits selbst in eine andere Notun-
terkunft eingewiesen ist.

3. Durch die Aufnahme in eine Ob-
dachlosenunterkunft wird kein
Mietverhältnis begründet.

4. Die in die Obdachlosenunter-
künfte eingewiesenen Personen
sind verpflichtet, sich selbst lau-
fend um eine andere Möglichkeit
ihres Unterkommens zu bemühen.
Sie sind verpflichtet, die Unter-
kunft zu räumen, wenn sie selbst
eine andere Möglichkeit des Unter-
kommens gefunden haben oder ih-
nen eine andere Obdachlosenun-
terkunft angeboten wird.

5. Es dürfen nur die in der Einwei-
sungsverfügung genannten Räum-
lichkeiten genutzt werden. Eigen-
mächtiger Wechsel oder Tausch
der zugeteilten Unterkünfte ist un-
tersagt.

6. Die zugewiesenen Zimmer in den
Obdachlosenunterkünften sind re-

gelmäßig vollständig möbliert. Das
Einbringen eigener Möbelstücke
ist grundsätzlich untersagt, Aus-
nahmen zu diesem Verbot können
im Einzelfall – insbesondere im
Hinblick auf den zur Verfügung ste-
henden Platz im zugewiesenen
Zimmer/in der zugewiesenen Woh-
nung – zugelassen werden. Das
Einbringen eines Fernsehgerätes,
Radiogerätes und eines Kühl-
schranks ist gestattet. Das Anbrin-
gen von Regalen oder sonstigen
Gegenständen sowie Tätigkeiten,
die Beschädigungen der Wände,
Türen und Fensterrahmen in der
Unterkunft, im Treppenhaus oder
in den Gängen verursachen, ist un-
tersagt.

7. In Obdachlosenunterkünfte ein-
gewiesene Personen und Besucher
haben sich stets so zu verhalten,
dass andere Personen nicht ge-
stört, behindert oder belästigt wer-
den.

8. In der Zeit von 22 bis 8 Uhr
(Nachtruhe) und von 13 bis 15 Uhr
ist jede Tätigkeit verboten, die ge-
eignet ist, andere Personen zu stö-
ren (z.B. durch lautes Reden, Tü-
renschlagen, Abspielen von Rund-
funk- und Fernsehgeräten, Musi-
zieren etc.). Fernseh-, Radio und
Tongeräte und andere elektroni-
schen Geräte zur Lauterzeugung
sind stets auf Zimmerlautstärke
einzustellen. 

9. Das Rauchen in den Obdachlo-
senunterkünften ist aus Brand-
schutzgründen sowie gemäß § 5
Abs. 1 LNRSchG untersagt. Soweit
Raucherbereiche ausgewiesen wer-
den, darf ausschließlich dort ge-
raucht werden.

10. Das Kochen/Backen von Le-
bensmitteln in den Zimmern der
Obdachlosenunterkünfte ist unter-
sagt. Zur Zubereitung von Speisen
dürfen ausschließlich die Gemein-
schaftsküchen genutzt werden.
Das Aufstellen/der Betrieb von zu-
sätzlichen Heizkörpern und Koch-
platten ist untersagt.

11. Das Waschen und Trocknen der
Wäsche darf nur an den dafür be-
stimmten Orten vorgenommen
werden.

12. Aus den Fenstern darf nichts
geworfen, geschüttet oder ge-
schüttelt werden.

13. Das Abstellen von motorisier-
ten Fahrzeugen durch die einge-
wiesenen Personen und Besucher
auf dem Gelände der Obdachlo-
senunterkünfte ist untersagt.

14. Die Obdachlosenunterkünfte
dienen ausschließlich den Wohn-
zwecken der eingewiesenen Perso-
nen. Daher ist in den Unterkünften
und auf dem jeweiligen Unter-
kunftsgelände die Ausübung von
Gewerbetätigkeiten jeglicher Art
ebenso untersagt wie die Lagerung
von Materialien (z. B. Glas, Holz,
Gartenabfälle, gebrauchsunfähige
Geräte) sowie die Haltung von Tie-
ren. Auch darf das Unterkunftsge-
lände nicht als Stell-/Abstellfläche
für Kraftfahrzeuge genutzt werden.

15. Den Personen, die in eine Ob-
dachlosenunterkunft eingewiesen
sind, ist es untersagt, ausgehän-
digte Schlüssel dieser Unterkunft
nachzumachen und an Dritte wei-
terzugeben. Bei Verlust oder unbe-
rechtigter Weitergabe eines
Schlüs sels ist die Stadt Singen
(Hohentwiel) zur Vermeidung einer
missbräuchlichen Benutzung be-
rechtigt, die Schlösser auf Kosten
der Benutzer abändern oder aus-
tauschen zu lassen. Bei Auszug ist
der Benutzer verpflichtet, alle
Schlüssel an die Stadt Singen ab-
zuliefern. Sollten die ausgehändig-
ten Schlüssel nicht in der ausgege-
benen Stückzahl zurückgegeben
werden, ist die Stadt Singen (Ho-
hentwiel) berechtigt, das betroffe-
ne Schloss auf Kosten des auszie-
henden Benutzers austauschen zu
lassen.

16. Zur Vermeidung von Brandge-
fahren dürfen weder in den Unter-
künften, den Kellerräumen, den
Dachböden noch auf den Grund-
stücken leicht entzündliche und
feuergefährliche Stoffe aufbe-
wahrt werden.

17. Des Weiteren gelten die in der
jeweils aktuellen Satzung der
Stadt Singen über die Benutzung
der Obdachlosenunterkünfte der
Stadt Singen festgelegten Verhal-

tensregeln.

II. Behandlung der Unterkünfte
und Einrichtungen

1. Die Unterkünfte und ihre Einrich-
tungen einschließlich des Unter-
kunftsgeländes sind stets rein zu
halten und pfleglich zu behandeln
und bei Auszug in einwandfreiem
und sauberem Zustand zu überge-
ben. Hierzu gehört auch die regel-
mäßige und ausreichende Belüf-
tung der Unterkünfte, um die Bil-
dung von Stockflecken und Schim-
melpilzen zu verhindern. Die Au-
ßenanlagen und Anpflanzungen auf
dem jeweiligen Grundstück dürfen
nicht zerstört, verunreinigt oder
als Lagerfläche/Stellfläche benutzt
werden.

2. Bauliche Veränderungen in den
Unterkünften und dem Gebäude
(z.B. das Setzen oder Entfernen von
Trennwänden, das Entfernen vor-
handenen Inventars, das Anbrin-
gen von Installationen und Außen-
antennen, das Einrichten zusätzli-
cher Feuerstellen usw.) dürfen nur
nach ausdrücklicher, vorheriger
Zustimmung der Stadt Singen vor-
genommen werden.

3. Jede eigenmächtige Verände-
rung an den elektrischen Anlagen
ist verboten.

4. Bei Frost sind die zur Unterkunft
gehörenden Toilettenbecken, Spül-
kästen, Badeöfen, Abflussrohre und
Wasserleitungen vor dem Einfrie-
ren zu schützen. Toiletten- und Ba-
dezimmerfenster sind geschlossen
zu halten. Abwesenheit aus der
Unterkunft entbindet die eingewie-
sene Person nicht von den zu tref-
fenden Vorsichtsmaßnahmen.

III. Reinhaltung der Unterkünfte
und Gemeinschaftsanlagen

1. Die in eine Obdachlosenunter-
kunft eingewiesenen Personen
sind zur Reinhaltung der ihnen zu-
gewiesenen und der gemeinschaft-
lich genutzten Räumlichkeiten ver-
pflichtet. Verschmutzungen sind
vom jeweiligen Verursacher unver-
züglich zu beseitigen.

2. Die zugewiesenen Zimmer/Woh-

nungen sind, regelmäßig, mindes-
tens einmal wöchentlich, zu reini-
gen. 

3. Die Toiletten und Badeinrichtun-
gen sind stets reinzuhalten, Kü-
chen- und Haushaltsabfälle, Keh-
richt und dergleichen dürfen nicht
in die Toilettenschüssel geworfen
werden. Jegliche Verstopfung der
Abzugsrohre und sonstige Stö-
rung, die durch falsche Behand-
lung herbeigeführt wird, hat der
Benutzer auf eigene Kosten besei-
tigen zu lassen.

4. Treppen und Flure sind keine Ab-
stellräume und dürfen nicht zum
Ablegen oder Abstellen von Gegen-
ständen oder als Lagerfläche be-
nutzt werden.

5. Aus Umweltschutzgründen so-
wie zur Vermeidung von Abfluss-
verstopfungen dürfen in Waschbe-
cken, Toiletten und Spülen keine
Abfälle, Essensreste und schad-
stoffhaltige Materialien hineinge-
worfen werden.

6. Die in eine Obdachlosenunter-
kunft eingewiesenen Personen
sind verpflichtet, Müll und Abfall
regelmäßig nach Maßgabe der in
der Stadt Singen geltenden Vor-
schriften über die Abfallentsor-
gung zu entsorgen. Dabei sind die
einschlägigen Regeln zur Mülltren-
nung zu beachten. Im Falle von Zu-
widerhandlungen kann die Stadt
Singen die ordnungsgemäße Be-
seitigung veranlassen und die Kos-
ten dem Verantwortlichen in Rech-
nung stellen oder nach billigem Er-
messen auf die Benutzer umlegen.

7. Die in eine Obdachlosenunter-
kunft eingewiesenen Personen
sind verpflichtet, das Auftreten von
Ungeziefer unverzüglich dem bei
der Stadt Singen für die Obdachlo-
senunterkünfte zuständigen Be-
reich anzuzeigen. Eventuell erfor-
derlich werdende Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen wie bei-
spielsweise Desinfektionen müs-
sen von den eingewiesenen Perso-
nen geduldet werden.

IV. Haftung

1. Die in Obdachlosenunterkünfte

eingewiesenen Personen haften
für die von ihnen und ihren Besu-
chern in den Unterkünften und ih-
ren Einrichtungen angerichteten
Schäden. Eingewiesene Personen
sind für ihren Besuch verantwort-
lich. Jeder Schaden, auch wenn er
von einem Dritten verursacht wor-
den ist, ist unverzüglich dem bei
der Stadt Singen (Hohentwiel) für
die Obdachlosenunterkünfte zu-
ständigen Bereich anzuzeigen, da-
mit sofort die erforderlichen Maß-
nahmen eingeleitet werden kön-
nen. 

2. Mutwillige Zerstörungen werden
strafrechtlich verfolgt.

V. Pflichten bei Auszug 
aus der Unterkunft

1. Die Aufgabe der Obdachlosen-
unterkunft ist eine Woche vor dem
Auszug anzuzeigen. Die Unterkunft
ist nach Räumung des eventuell
eingebrachten eigenen Mobiliars
und der persönlichen Gegenstände
und nach der Beseitigung etwaiger
Mängel besenrein zu übergeben.

2. Sämtliche, bei Einzug übergebe-
ne Schlüssel sind vollständig zu-
rückzugeben. Andernfalls hat die
in die Unterkunft eingewiesene
Person die Kosten für die Anbrin-
gung neuer Schlösser zu tragen.

VI. Aufsicht

Die in die Obdachlosenunterkünfte
eingewiesenen Personen – und de-
ren Besucher – sind verpflichtet,
den Anordnungen des Beauftrag-
ten der Stadt Singen zur Aufrech-
terhaltung oder Wiederherstellung
der Ordnung in den Unterkünften
nachzukommen. Insofern ist die
beauftragte Person berechtigt, die
zugewiesenen Räumlichkeiten zu
betreten.

VII. Inkrafttreten

Diese Hausordnung tritt am Tag
nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Singen, 25. November 2020

gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister der 
Stadt Singen

Hausordnung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Singen

Ab 1. Januar 2021:
Personalausweis teurer

Die Bundesregierung hat zum 1.
Januar 2021 eine Gebührenerhö-
hung beschlossen. 

Die Gebühr für einen Personalaus-
weis ab 24 Jahre mit der Gültig-
keitsdauer von zehn Jahren wird
von 28,80 Euro auf 37 Euro er-
höht. Die Gebühr für den Perso-
nalausweis unter 24 Jahre mit ei-

ner Gültigkeitsdauer von sechs
Jahren bleibt unverändert bei
22,80 Euro. 

Die nachträgliche Aktivierung der
Online-Ausweisfunktion oder die
Änderung des PIN ist künftig kos-
tenfrei. 

Bislang wurde hierfür eine Gebühr
von 6 Euro erhoben.

Da sich die Situa-
tion bezüglich der
Gottesdienste im-
mer wieder än-
dern kann, sollten
sich Interessierte
über das Internet
sowie über die
Aushänge bzw.
Schaukästen in-
formieren. 

Citypastoral 
Stadtoase
in der August-Ruf-Straße 12a (über
Blumen Mauch): Donnerstag und
Freitag von 12 - 17 Uhr. Alle sind will-
kommen. 

Evangelische 
Sonntags-Gottesdienste 
– Bonhoefferkirche: 10.15 Uhr
– Lutherkirche: 10 Uhr
– Pauluskirche: 10 Uhr und 11.30
Uhr (jeweils mit Anmeldung)

St. Elisabeth
Samstag, 12. Dezember, 18 Uhr:
Eucharistiefeier

Sonntag, 13. Dezember, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier der italienischen
Mission
Sonntag, 20. Dezember, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier der italienischen
Mission
10.30 Uhr: Eucharistiefeier

Herz-Jesu
Sonntag, 13. Dezember, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier
11.30: Uhr Eucharistiefeier der 
portugiesischen Mission
Sonntag, 20. Dezember, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier

Liebfrauen
Sonntag, 13. De-
zember, 10.30 Uhr:
Eucharistiefeier
12 Uhr: Eucharistie-
feier der 
kroatischen Mission
Samstag, 19. De-
zember, 18 Uhr: Eu-
charistiefeier
Sonntag, 20. Dezember, 12 Uhr: Eu-
charistiefeier der kroatischen Mis-
sion 

Kirchliche Nachrichten 

Öffentliche Sitzung
des Abwasserzweckverbands Hegau-Süd

am Freitag, 18. Dezember, um 11.45 Uhr im 
Ratssaal des Rathauses Singen, Hohgarten 2

Tagesordnung:

1. Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 10. Juli 2020

2. Beratung und Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021

3. Verschiedenes 

Alle Interessierten sind herzlich zu dieser Sitzung eingeladen.

4. Satzung
der Stadt Singen 

zur Änderung der Satzung
der Stadt Singen

über die Benutzung der
Obdachlosenunterkünfte 

vom 26. Juli 2016

Aufgrund von § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg
in der Fassung vom 24. Juli 2000,
zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Juni 2020 (GBl. S. 403), und der
§§ 2 und 13 des Kommunalabga-
bengesetzes vom 17. März 2005
(GBl. S. 206), zuletzt geändert 7.
November 2017 (GBl. S. 592f.), hat
der Gemeinderat der Stadt Singen
am 24. November 2020 folgende
Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel 1 Änderungen

1.1 § 7 wird wie folgt neu gefasst:
„1. Die Besuchszeit in den Notun-
terkünften für Obdachlose der
Stadt Singen ist täglich zwischen 8
und 20 Uhr.

2. Es ist untersagt, als Besucher
oder Besucherin Notunterkünfte
für Obdachlose der Stadt Singen
außerhalb der Besuchszeiten des
§ 7 zu betreten. Es besteht ein
Übernachtungsverbot für die Be-
sucherinnen und Besucher der
Notunterkünfte. Besucher oder
Besucherin ist jede Person, die
nicht polizeirechtlich in die jeweili-
ge Notunterkunft eingewiesen ist.
Notunterkünfte sind die Wohnge-
bäude und die diesen zugehörige,
umfriedeten Grundstücke.

3. Die Ortspolizeibehörde kann im
Einzelfall die Besuchszeit verlän-
gern oder aus Gründen der Sicher-
heit und Ordnung sowie zur Wah-
rung des Hausfriedens Besuche
zeitlich beschränken. Besuche
können ebenso ganz untersagt
werden oder bestimmte Personen
aus wichtigem Grund vom Besuch
einzelner Nutzer oder vom Betre-
ten der Notunterkünfte bzw. dem
Aufenthalt in diesen und dem da-
zugehörigen Gelände ausschlie-
ßen.

4. Von dem Betretungsverbot un-
ter Ziff. 2. ausgenommen sind An-
gehörige der Polizei, von Rettungs-
diensten, der Feuerwehr, dem Zivil-
und Katastrophenschutz und sons -
tigen vergleichbaren Berufsgrup-
pen. In begründeten Fällen, insbe-
sondere für Besuche von Ärzten,
Geistlichen oder Handwerkern kann
die Ortspolizeibehörde Ausnahmen
von Ziff. 2. gewähren.“

1.2 Die ursprünglichen §§ 7 bis 17
werden zu den §§ 8 bis 17.

1.3 § 8 erhält folgende neue Nr. 5: 
„Das Einweisungsverhältnis kann
bei fortgesetzten und beharrlichen
Verstößen gegen die Satzung der
Stadt Singen über die Benutzung
der Obdachlosenunterkünfte und
eventuell erlassener Hausordnun-
gen mit sofortiger Wirkung durch
Widerrufs- und Räumungsverfü-
gung beendet werden.“

1.4 § 13 Nr. 2 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„Die Benutzungsgebühr beträgt
einschließlich der Betriebskosten
je Quadratmeter Wohnfläche und
Jahr
a) für die Notunterkunft Bahnhof-
straße 12: 207 Euro,
b) für die Notunterkunft Moos-
grund 2: 200 Euro,
c) für die Notunterkunft Bahnhof-
straße 3: 145 Euro,
d) für die Notunterkunft Friedrich-
Hecker-Straße: 285 Euro,
e) für die Notunterkunft Freiheit-
straße 6 - 8: 240 Euro.“

1.5 § 16 Nr. 15 wird zu § 16 Nr. 16.

1.6 § 16 erhält folgende neue
Nr. 15:
„entgegen § 7 Absatz 2 die Notun-
terkünfte der Stadt Singen außer-
halb der festgelegten Besuchszei-
ten als Besucher oder Besucherin
betritt oder dies als Bewohner
oder Bewohnerin der jeweiligen
Notunterkunft zulässt.“

Artikel 2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Dezember
2020 in Kraft.

Singen, 24. November 2020

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister
der Stadt Singen

Hinweis 
nach § 4 Absatz 4 
der Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung
oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zu Stande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig
zu Stande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem
Beschluss nach § 43 der Gemein-
deordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn
vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung

Stiftung Liebenau

Wer will Gastfamilie
für Menschen mit Handicap sein

Auch in Corona-Zeiten brauchen Men-
schen mit Behinderungen Gastfami-
lien, in denen sie gut begleitet leben
können. Gesucht werden daher Fa-
milien oder Einzelpersonen, die ein
Zimmer oder eine kleine Wohnung
frei haben. Fachkenntnisse sind
nicht erforderlich. Die Gastfamilie
sollte Freude am Umgang mit Men-
schen haben und sich vorstellen kön-
nen, ein Kind, einen Jugendlichen
oder eine/n Erwachsene/n mit Be-

hinderung bei sich aufzunehmen, im
Alltag zu begleiten. Fachkräfte der
Stiftung Liebenau sorgen für eine
dauerhafte Begleitung durch den
Fachdienst sowie ein angemessenes
Betreuungsentgelt. 
Infos: Stiftung Liebenau,
Betreutes Wohnen in Familien (BWF),
Worblinger Straße 63, Singen, 
Telefon 07731/596 962,
www.stiftung-liebenau.de/
gastfamilie 


